
Kleine Anfrage
der Abgeordneten Markus Frohnmaier, Dietmar Friedhoff, Ulrich Oehme, 
Dr. Harald Weyel und der Fraktion der AfD

Geschäftsverteilungsplan des Bundesministeriums für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung

Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
(BMZ) als oberste Bundesbehörde ist ein zentraler Akteur der deutschen Ent-
wicklungszusammenarbeit und trägt maßgeblich zur außen- und sicherheitspo-
litischen Rolle der Bundesrepublik Deutschland in der Welt bei.
Nach Auffassung der Fragesteller ist daher die Struktur und Aufgabenvertei-
lung innerhalb des BMZ von besonderer Relevanz, insbesondere vor dem Hin-
tergrund des Reformkonzeptes „BMZ 2030“ und den damit einhergegangenen 
Umstrukturierungen des Bundesministeriums (https://www.bmz.de/de/mediath
ek/publikationen/reihen/infobroschueren_flyer/infobroschueren/sMaterialie51
0_BMZ2030_Reformkonzept.pdf).
Daher interessieren sich die Fragesteller für den Geschäftsverteilungsplan 
(GVP) des BMZ.

Wir fragen die Bundesregierung:
1. Wie setzt sich der Geschäftsverteilungsplan des Bundesministeriums für 

wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung zusammen?
2. Welche Aufgaben und Zuständigkeiten sind dem Leitungsstab zugeordnet?

a) Wie viele Dienstposten sind welchen Referaten des Leitungsstabes, auf-
geschlüsselt nach Laufbahnzugehörigkeit, zugewiesen?

b) Welche Alters- und Geschlechtsstruktur spiegelt sich in den einzelnen 
Referaten des Leitungsstabes wider?

c) Über welche akademische Ausbildungshöhe, zugeordnet nach akademi-
scher Disziplin und Abschlussart, verfügen die einzelnen Beschäftigten 
und Bediensteten innerhalb der Referate des Leitungsstabes?

d) Über welche fremdsprachlichen Kenntnisse, aufgeschlüsselt nach Spra-
che und europäischem Referenzrahmen, verfügen nach Kenntnis der 
Bundesregierung die einzelnen Beschäftigten und Bediensteten des Lei-
tungsstabes?

e) Inwiefern sind im Leitungsstab Kompetenzen im Bereich der internen 
Kommunikation abgebildet?
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f) Welche Aufgaben- und Zuständigkeitsbereiche sind dem Leitungsstab 
und den nachgeordneten Referaten nach dem geltenden Geschäftsvertei-
lungsplan zugewiesen?

g) Welcher Besoldungsstufe sind der Leiter des Leitungstabes und die Lei-
ter der Referate innerhalb des Leitungstabes zugeordnet?

3. Welche Aufgaben und Zuständigkeiten sind im Kommunikationsstab abge-
bildet?
a) Wie viele Dienstposten sind welchen Referaten des Kommunikationssta-

bes, aufgeschlüsselt nach Laufbahnzugehörigkeit, zugewiesen?
b) Welche Alters- und Geschlechtsstruktur spiegelt sich in den einzelnen 

Referaten des Kommunikationsstabes wider?
c) Über welche akademische Ausbildungshöhe, aufgeschlüsselt nach aka-

demischer Disziplin und Abschlussart, verfügen die einzelnen Bediens-
teten und Beschäftigten des Kommunikationstabes?

d) Wie viele Dienstposten des Kommunikationsstabes sind, aufgeschlüsselt 
nach Dienstsitz, den jeweiligen Dienstorten Berlin und Bonn zugewie-
sen?

e) Über welche fremdsprachlichen Kenntnisse, aufgeschlüsselt nach Spra-
che und europäischem Referenzrahmen, verfügen nach Kenntnis der 
Bundesregierung die einzelnen Beschäftigten und Bediensteten inner-
halb der Referate des Kommunikationsstabes?

f) Inwiefern sind im Kommunikationsstab Kompetenzen im Bereich der 
internen Kommunikation abgebildet?

g) Welche Aufgaben- und Zuständigkeitsbereiche sind den einzelnen Re-
feraten des Kommunikationsstabes nach dem geltenden Geschäftsvertei-
lungsplan zugewiesen?

h) Welcher Besoldungsstufe sind der Leiter des Kommunikationstabes so-
wie die Leiter der Referate innerhalb des Kommunikationstabes zuge-
ordnet?

4. Wie sind die Aufgaben und Zuständigkeiten innerhalb der Zentralabteilung 
verteilt?
a) Wie viele Dienstposten sind in der Zentralabteilung welchen nachgeord-

neten Referaten, aufgeschlüsselt nach Laufbahnzugehörigkeit, zugewie-
sen?

b) Welche Alters- und Geschlechtsstruktur weisen die einzelnen Unterab-
teilungen und Referate der Zentralabteilung auf?

c) Über welche akademische Ausbildungshöhe, zugeordnet nach akademi-
scher Disziplin und Abschlussart, verfügen die einzelnen Beschäftigten 
und Bediensteten innerhalb der Referate der Zentralabteilung?

d) Wie viele und welche Dienstposten der Zentralabteilung sind, aufge-
schlüsselt nach Dienstsitz, an den jeweiligen Dienstorten Berlin und 
Bonn zugewiesen?

e) Über welche fremdsprachlichen Kenntnisse, aufgeschlüsselt nach Spra-
che und europäischem Referenzrahmen, verfügen die einzelnen Be-
diensteten und Beschäftigten der Zentralabteilung nach Kenntnis der 
Bundesregierung?

f) Inwiefern sind in der Zentralabteilung Kenntnisse der internen Kommu-
nikation abgebildet?

Drucksache 19/26852 – 2 – Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode



g) Welche Aufgabenbereiche sind den einzelnen Unterabteilungen sowie 
den Referaten der Zentralabteilung nach dem geltenden Geschäftsvertei-
lungsplan zugeordnet?

h) Welcher Besoldungsstufe sind die Leiter der einzelnen Unterabteilungen 
sowie der Referate der Zentralabteilung zugeordnet?

5. Wie sind die Aufgaben und Zuständigkeiten innerhalb der Abteilung GS 
„Grundsätze; Daten und Wirksamkeit“ verteilt?
a) Wie viele Dienstposten sind in der Abteilung GS welchen nachgeordne-

ten Referaten, aufgeschlüsselt nach Laufbahnzugehörigkeit, zugewie-
sen?

b) Welche Alters- und Geschlechtsstruktur weisen die einzelnen Unterab-
teilungen der Abteilung GS auf?

c) Über welche akademische Ausbildungshöhe, zugeordnet nach akademi-
scher Disziplin und Abschlussart, verfügen die Beschäftigten und Be-
diensteten innerhalb der Referate der Abteilung GS?

d) Wie viele und welche Dienstposten der Abteilung GS sind, aufgeschlüs-
selt nach Dienstsitz, an den jeweiligen Dienstorten Berlin und Bonn zu-
gewiesen?

e) Über welche fremdsprachlichen Kenntnisse, aufgeschlüsselt nach Spra-
che und europäischem Referenzrahmen, verfügen nach Kenntnis der 
Bundesregierung die einzelnen Beschäftigten und Bediensteten der Ab-
teilung GS?

f) Inwiefern sind in der Abteilung GS Kenntnisse der internen Kommuni-
kation abgebildet?

g) Welche Aufgabenbereiche sind den einzelnen Unterabteilungen sowie 
den Referaten der Abteilung GS nach dem geltenden Geschäftsvertei-
lungsplan zugeordnet?

h) Welcher Besoldungsstufe sind die Leiter der einzelnen Unterabteilungen 
sowie der Referate der Abteilung GS zugeordnet?

6. Wie sind die Aufgaben und Zuständigkeiten innerhalb der Abteilung 1 
„Globale Gesundheit; Wirtschaft und ländliche Entwicklung“ verteilt?
a) Wie viele Dienstposten sind in der Abteilung 1 welchen nachgeordneten 

Referaten, aufgeschlüsselt nach Laufbahnzugehörigkeit, zugewiesen?
b) Welche Alters- und Geschlechtsstruktur weisen die einzelnen Unterab-

teilungen der Abteilung 1 auf?
c) Über welche akademische Ausbildungshöhe, zugeordnet nach akademi-

scher Disziplin und Abschlussart, verfügen die Beschäftigten und Be-
diensteten innerhalb der Referate der Abteilung 1?

d) Wie viele und welche Dienstposten der Abteilung 1 sind, aufgeschlüsselt 
nach Dienstsitz, an den jeweiligen Dienstorten Berlin und Bonn zuge-
wiesen?

e) Über welche fremdsprachlichen Kenntnisse, aufgeschlüsselt nach Spra-
che und europäischem Referenzrahmen, verfügen nach Kenntnis der 
Bundesregierung die einzelnen Beschäftigten und Bediensteten der Ab-
teilung 1?

f) Inwiefern sind in der Abteilung 1 Kenntnisse der internen Kommunika-
tion abgebildet?
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g) Welche Aufgabenbereiche sind den einzelnen Unterabteilungen sowie 
den Referaten der Abteilung 1 nach dem geltenden Geschäftsvertei-
lungsplan zugeordnet?

h) Welcher Besoldungsstufe sind die Leiter der einzelnen Unterabteilungen 
sowie der Referate der Abteilung 1 zugeordnet?

7. Wie sind die Aufgaben und Zuständigkeiten innerhalb der Abteilung 2 
„Marshallplan mit Afrika; Flucht und Migration“ verteilt?
a) Wie viele Dienstposten sind in der Abteilung 2 welchen nachgeordneten 

Referaten, aufgeschlüsselt nach Laufbahnzugehörigkeit, zugewiesen?
b) Welche Alters- und Geschlechtsstruktur weisen die einzelnen Unterab-

teilungen der Abteilung 2 auf?
c) Über welche akademische Ausbildungshöhe, zugeordnet nach akademi-

scher Disziplin und Abschlussart, verfügen die Beschäftigten und Be-
diensteten innerhalb der Referate der Abteilung 2?

d) Wie viele und welche Dienstposten der Abteilung 2 sind, aufgeschlüsselt 
nach Dienstsitz, an den jeweiligen Dienstorten Berlin und Bonn zuge-
wiesen?

e) Über welche fremdsprachlichen Kenntnisse, aufgeschlüsselt nach Spra-
che und europäischem Referenzrahmen, verfügen nach Kenntnis der 
Bundesregierung die einzelnen Beschäftigten und Bediensteten der Ab-
teilung 2?

f) Inwiefern sind in der Abteilung 2 Kenntnisse der internen Kommunika-
tion abgebildet?

g) Welche Aufgabenbereiche sind den einzelnen Unterabteilungen sowie 
den Referaten der Abteilung 2 nach dem geltenden Geschäftsvertei-
lungsplan zugeordnet?

h) Welcher Besoldungsstufe sind die Leiter der einzelnen Unterabteilungen 
sowie der Referate der Abteilung 2 zugeordnet?

8. Wie sind die Aufgaben und Zuständigkeiten innerhalb der Abteilung 3 
„Asien; Südost- und Osteuropa; Naher Osten; Lateinamerika; Zivilgesell-
schaft; Flucht und Migration“ verteilt?
a) Wie viele Dienstposten sind in der Abteilung 3 welchen nachgeordneten 

Referaten, aufgeschlüsselt nach Laufbahnzugehörigkeit, zugewiesen?
b) Welche Alters- und Geschlechtsstruktur weisen die einzelnen Unterab-

teilungen der Abteilung 3 auf?
c) Über welche akademische Ausbildungshöhe, zugeordnet nach akademi-

scher Disziplin und Abschlussart, verfügen die Beschäftigten und Be-
diensteten innerhalb der Referate der Abteilung 3?

d) Wie viele und welche Dienstposten der Abteilung 3 sind, aufgeschlüsselt 
nach Dienstsitz, an den jeweiligen Dienstorten Berlin und Bonn zuge-
wiesen?

e) Über welche fremdsprachlichen Kenntnisse, aufgeschlüsselt nach Spra-
che und europäischem Referenzrahmen, verfügen nach Kenntnis der 
Bundesregierung die einzelnen Beschäftigten und Bediensteten der Ab-
teilung 3?

f) Inwiefern sind in der Abteilung 3 Kenntnisse der internen Kommunika-
tion abgebildet?
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g) Welche Aufgabenbereiche sind den einzelnen Unterabteilungen sowie 
den Referaten der Abteilung 3 nach dem geltenden Geschäftsvertei-
lungsplan zugeordnet?

h) Welcher Besoldungsstufe sind die Leiter der einzelnen Unterabteilungen 
sowie der Referate der Abteilung 3 zugeordnet?

9. Wie sind die Aufgaben und Zuständigkeiten innerhalb der Abteilung 4 „In-
ternationale Entwicklungspolitik; Agenda 2030; Klima“ verteilt?
a) Wie viele Dienstposten sind in der Abteilung 4 welchen nachgeordneten 

Referaten, aufgeschlüsselt nach Laufbahnzugehörigkeit, zugewiesen?
b) Welche Alters- und Geschlechtsstruktur weisen die einzelnen Unterab-

teilungen der Abteilung 4 auf?
c) Über welche akademische Ausbildungshöhe, zugeordnet nach akademi-

scher Disziplin und Abschlussart, verfügen die Beschäftigten und Be-
diensteten innerhalb der Referate der Abteilung 4?

d) Wie viele und welche Dienstposten der Abteilung 4 sind, aufgeschlüsselt 
nach Dienstsitz, an den jeweiligen Dienstorten Berlin und Bonn zuge-
wiesen?

e) Über welche fremdsprachlichen Kenntnisse, aufgeschlüsselt nach Spra-
che und europäischem Referenzrahmen, verfügen nach Kenntnis der 
Bundesregierung die einzelnen Beschäftigten und Bediensteten der Ab-
teilung 4?

f) Inwiefern sind in der Abteilung 4 Kenntnisse der internen Kommunika-
tion abgebildet?

g) Welche Aufgabenbereiche sind den einzelnen Unterabteilungen sowie 
den Referaten der Abteilung 4 nach dem geltenden Geschäftsvertei-
lungsplan zugeordnet?

h) Welcher Besoldungsstufe sind die Leiter der einzelnen Unterabteilungen 
sowie der Referate der Abteilung 4 zugeordnet?

Berlin, den 15. Februar 2021

Dr. Alice Weidel, Dr. Alexander Gauland und Fraktion
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